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§ 163 StPO Gegenüberstellung
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2025

1. (1)Einem Zeugen können mehrere Personen – offen oder verdeckt – gegenübergestellt werden, unter denen sich

eine befindet, die verdächtig ist. Zuvor ist der Zeuge aufzufordern, zur Unterscheidung erforderliche Kennzeichen

des Verdächtigen zu beschreiben; dieser Beschreibung haben die gegenübergestellten Personen möglichst

ähnlich zu sein. Sodann ist der Zeuge zur Angabe darüber aufzufordern, ob er eine Person erkenne und auf

Grund welcher Umstände dies der Fall sei. Dieser Vorgang ist zu protokollieren und kann durch geeignete

bildgebende Verfahren unterstützt werden.

2. (2)Gleiches gilt bei der Einsicht in Lichtbilder und der Anhörung von Stimmproben. Auch wenn der Zeuge

Gegenstände wieder erkennen soll, die als Beweismittel von Bedeutung sind, ist er zunächst aufzufordern, diesen

Gegenstand und gegebenenfalls seine Unterscheidungsmerkmale zu beschreiben.

3. (3)Im Übrigen ist eine Konfrontation des Beschuldigten oder eines Zeugen mit anderen Zeugen oder

Beschuldigten zulässig, wenn die jeweiligen Aussagen in erheblichen Umständen von einander abweichen und

anzunehmen ist, dass die Aufklärung der Widersprüche dadurch gefördert werden kann. Die einander gegenüber

gestellten Personen sind über jeden einzelnen Umstand ihrer von einander abweichenden oder einander

widersprechenden Aussagen besonders zu vernehmen; die beiderseitigen Antworten sind zu protokollieren.

4. (4)Sofern der Beschuldigte zur Gegenüberstellung beigezogen wird, ist auch seinem Verteidiger Gelegenheit zur

Teilnahme zu geben.
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